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Vorwort
Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes sind aus dem deutschen Pro-

zessrecht bereits jetzt nicht mehr wegzudenken und gewinnen auch in Zu-
kunft weiter an Bedeutung. Das KapMuG hat sich nach eineinhalb Jahrzehn-
ten des Einsatzes dem Grunde nach bewährt. Auch wenn der Gesetzgeber
seine Anwendung immer wieder befristet und das Gesetz verschiedentlich
Kritik ausgesetzt ist, wurden unter seinemEinsatz nicht nur kapitalmarktrecht-
liche Großverfahren effektiv und unter Schonung der Instanzgerichte ent-
schieden, auch bei der einheitlichen Entscheidung „kleinerer Verfahren“ mit
jeweils nur einigen hundert Investoren (insbesondere im AIF-Bereich) ist das
Gesetz heute praktisch kaum nochwegzudenken.
Obwohl dies so ist, geht der Gesetzgeber bei kollektiven Prozessinstru-

menten, die dem Verbraucherschutz dienen, einen anderen (wenn auch nicht
konsequent den ganzen) Weg. Verbraucher sollen möglichst selbst nur wenig
für ihre Rechtsdurchsetzung tun müssen. Dies sollen qualifizierte Einrichtun-
gen für sie erledigen. Hierfür hat der deutsche Gesetzgeber 2018 die Muster-
feststellungsklage eingeführt. Die EU-Verbandsklagen-Richtlinie, die bis
zum 25. Dezember 2022 in deutsches Recht umzusetzen ist, setzt ebenfalls
auf qualifizierte Einrichtungen, will ihnen aber nicht nur die Feststellung von
Ansprüchen, sondern auch die Schadensregulierung anvertrauen.
Dieser Kommentar konzentriert sich in seiner ersten Auflage auf die

Analyse der kollektiven Prozessinstrumente, die auf Schadensregulierung
(„collective redress“) gerichtet sind. Auch weil die Musterfeststellungsklage
trotz aller Unterschiede aufgrund ihrer Zweckrichtung dem KapMuG-Ver-
fahren teilweise begrifflich und tatbestandlich nachgebildet ist, gehören diese
Verfahrensinstrumente zusammen kommentiert. Ebenso gehört zum Kom-
mentar eine eingehende Analyse der EU-Verbandsklagen-Richtlinie.
Wir haben uns gegen die übliche Einführung zum Kommentarteil ent-

schieden. Dies ist häufig der Ort, um die Erkenntnisse und Entwicklungen
aufzugreifen, die im für den Rechtsanwender geschriebenen Kommentarteil
keinen Platz haben. Ein Kommentar zum kollektiven Rechtsschutz kann
diese Fragen aber natürlich nicht ausblenden. Denn kaum eine gesetzliche
Prozessmaterie wird im politischen Raum und seitens der Verbraucher- und
Unternehmensverbände so kontrovers diskutiert wie der kollektive Rechts-
schutz. Diese Fragen diskutieren wir in einem einführenden Interview mit
der Bundesministerin der Justiz a.D., Frau Brigitte Zypries, und dem Prä-
sidenten des Bundesgerichtshofs a. D., Prof. Dr. Günter Hirsch, denen wir
hiermit gleichzeitig recht herzlich Dank aussprechen möchten. Danken
möchten wir ebenfalls sowohl unseren Mitautoren als auch dem Verlag
C.H.Beck für die Aufnahme in die Reihe „Beck'sche Kurz-Kommentare“,
Herrn Peter Fischenbeck (Lektorat) und Frau Ruth Lecher.
Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand August 2021.
Berlin, Oktober 2021
Dr. Thomas Asmus
Dr. Guido Waßmuth
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